
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

35. Stück, [09.07.1929] 09.07.1928



207

Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg»
Landesteil Oldenburg.

XDVI. Band. (Ausgegeben dens. Juli 1928.) 35. Stück.

Inhalt:
Nr . 53. Gejetz für den Landesteil Oldenburg vom S. Juli 1929, be¬

treffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz

im Rechnungsjahre 1929.

Nr . 54. Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen zur Aus¬

führung des Gesetzes für den Landesteil Oldenburg vom

S. Juli 1929, betreffend die Erhebung einer Steuer vom be¬

bauten Grundbesitz im Rechnungsjahre 1929.

Nr. 53.
Gesetz für den Landes teil Oldenburg, betreffend die Erhebung einer

Steuer vom bebauten Grundbesitz im Rechnungsjahre 1929.

Oldenburg, den 6 . Juli 1929.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtages als Gesetz für den Landesteil Olden¬
burg, was folgt:

Die Erhebung der Steuer vom bebauten Grund¬
besitz erfolgt für das Rechnungsjahr 1929 auf Grund
des Gesetzes für den Landesteil Oldenburg, betreffend
die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz,
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in der Fassung der Bekanntmachung des Staatsmini¬
steriums vom 25. Mai 1927 (G. Bl . Bd . 45 S . 213)
mit den sich aus Ziffer I, II und IV des Gesetzes
für den Landesteil Oldenburg vom 30. Mai 1928,
betreffend die Abänderung des Gesetzes, betreffend die
Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz(E . BI.
Bd . 45 S . 763), ergebenden Abänderungen nach Maß¬
gabe folgender Bestimmungen:

I. In ß 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes werden
nach den Worten „andere Einrichtungen" in Klam¬
mern die Worte „(nicht Gebäude)" eingefügt.

In. In Ziffer 4 des Abänderungsgesetzes vom 30. Mai
1928 wird die Zahl „1927" durch „1928" ersetzt.

II. In der Ziffer II des Abänderungsgesetzes vom
30. Mai 1928 erhält der zweite Satz folgende
Fassung:
„Als ermittelte Friedensmieten gelten die im
Veranlagungszeitraum 1928 der Berechnung der
Steuer zugrunde gelegten Friedensmieten."

Im vierten Satz werden die Worte „die für
1927 ermittelten Friedensmieten" durch die Worte
„die im Veranlagungszeitraum 1928 der Be¬
rechnung der Steuer zugrundegelegten Friedens¬
mieten" ersetzt.

III. Der Steuersatz für den Veranlagungszeitraum
1929 wird aus 16 vom Hundert festgesetzt.

Oldenburg, den 6. Juli 1929.

Siaatsministerium.
v. Finckh . vr . Driver.

Or . Eisenbart.

(Siegel)
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Nr. 54.
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen zur Aussührung des

Gesetzes für den Landesteil Oldenburg, betreffend die Erhebung
einer Steuer vom bebauten Grundbesitz im Rechnungsjahre 1929.

Oldenburg, den 6. Juli 1929.

Zur Ausführung des Gesetzes für den Landesteil
Oldenburg vom 6. Juli 1929, betreffend die Er¬
hebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz im
Rechnungsjahre 1929, rvird folgendes bestimmt:

Die Geltungsdauer der Bekanntmachung des Mini¬
steriums der Finanzen vom 24. Juni 1927 (O . G . Bl.
Bd . 45, S . 285) zur Ausführung des Gesetzes für den
Landesteil Oldenburg vom 25. Mai 1927 , betreffend
die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz,
wird mit der Maßgabe auf den Veranlagungszeitraum
1929 ausgedehnt , daß im A 6 die Zahl „1927" durch
„1929 " ersetzt wird.

Oldenburg , den 6. Juli 1929.

Ministerium der Finanzen.

I . V..-
v. Finckh.
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